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MARKTGEMEINDE PÖLFING - BRUNN

WORTLAUT
zur Flächenwidmungsplan-Änderung Nr. 4.17

GZ: 610/2018

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Pölfing - Brunn hat in seiner Sitzung am 15.Mai 2018
folgende

VERORDNUNG

beschlossen:

Aufgrund des § 38 Abs. 6 des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 i,d.g.F. LGBI.
Nr. 117/2017 (StROG 2010), wird der Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 der Marktgemeinde Pöl-
fing-Brunn geändert.

§1
Planunterlage, Planverfasser

Die in der Anlage angeschlossenen zeichnerischen Darstellungen, verfasst von Dipl. - Ing.
Gerhard Vittinghoff, Ingenieurkonsulent für Raumordnung und Raumplanung, mit der GZ:
20/18 vom 20.04.2018, basierend auf dem Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 i.d.g.F. bilden einen
integrierten Bestandteil dieser Verordnung.

0 §2
Geltungsbereich der Flächenwidmungsplanänderung Nr. 4.17

Die 17. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 bezieht sich auf folgende Bereiche:

Anderunasbereich A

Eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 523/7 der KG Brunn wird von bisher Freiland (L) -
landwirtschaftlich genutzte Fläche - nunmehr gemäß § 29 Abs. 3 in Verbindung mit § 30 Abs.
1. Z. 3 StROG 2010 als Aufschließungsgebiet für Kerngebiet (KG (1)), mit einer Bebauungs-
dichte von 0,5 - 0,8 im Flächenwidmungsplan i.d.g.F. Nr. 4.0 festgelegt.
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Für das gesamte Grundstück Nr. 523/7 der KG Brunn wird der BebauungsdicRterahmeh'.tnit
0,5 bis 0,8 begrenzt. /y ^^\

iy ^ ^
W

ZT Raumplanungsbüro DI Vittinghoff Marktgemeinde P

f-^
ii ~0

ro l!
^s

^J^

^̂^^3
"^Brunn

L



2

Q

Die Aufschließungserfordernisse werden wie folgt näher festgelegt:
Innere Erschließung - Verlegung von Infrastrukturleitungen wie Kanal, Wasserlei-
tung, Strom, innere Straßenerschließung. Der Grundstückseigentümer ist im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde und dem Versorgungsträger für die Regelung die-
ser Mängel verantwortlich.
Sicherstellung einer rechtlich gesicherten und ausreichend dimensionierten, äu-
ßeren Anbindung an das Straßennetz. Dieser Mangel ist durch den Grundstücks-
eigentümer in Absprache mit der Gemeinde zu beheben.
Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf der Grundlage ei-
ner wasserbaurechtlichen Gesamtbetrachtung. In Absprache mit der Behörde ist
der Grundstückseigentümer für die Behebung des oben angeführten Mangels
verantwortlich.

Aufgrund der Nahlage zur GKB - Bahnlinie, sind entsprechende Maßnahmen zur
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte laut der ÖNORM S 5021 - Teil 1 zu treffen.
Dieser Mangel ist durch den Grundstückseigentümer in Absprache mit der Ge-
meinde zu beheben.

Das Grundstück Nr. 523/7 befindet sich innerhalb des Bergbaugebiets und eine
Montanbehördliche Genehmigung im Sinne des § 153 Abs. 2 Mineralrohstoffge-
setz BGBI Nr. 38/1999 ist einzuholen. Dieser Mangel ist durch den Grundstücks-
eigentümer in Absprache mit der Behörde zu beheben.

Für das Grundstück Nr. 523/7 der KG Brunn wird eine privatwirtschaftliche Vereinbarung ab-
geschlossen.

Im Zusammenhang mit der im rechtsgültigen Wortlaut zum Flächenwidmungsplan Nr. 4.0
verordneten Baulandzonierung wird für den verfahrensgegenständlichen Bereich auf die
Erstellung von Planungsinstrumenten gemäß § 40 in Verbindung mit § 40 StROG 2010
i.d.g.F. (Erstellung eines Bebauungsplanes) verzichtet.

Anderunasbereich B

Im Sinne des § 29 Abs. 3 Z. 4 StROG 2010 wird das Grundstück Nr. 523/11 der KG Brunn
derzeit im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0 als Aufschließungsgebiet für Kerngebiet festgelegt
nunmehr in das Kerngebiet - vollwertiges Bauland abgeändert.

A n deruncisbereich C

Die Umfahrungstrasse der L 605 Pölfing-Brunnerstraße, die im Flächenwidmungsplan Nr. 4.0
ersichtlich gemacht ist wird aufgehoben.
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§3
Rechtswirksamkeit:

Nach Genehmigung der 17. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 durch die Stei-
ermärkische Landesregierung beginnt die Rechtswirksamkeit mit dem auf den Ablauf der
Kundmachungsfrist folgenden Tag.

Für den Gemeinderat
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Carl Michelitsch)

Diese Urkunde - 17. Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 4.0 -
wurde am 20.04.2018 unter der GZ: 20/18 ausgestellt.
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17. ÄNDERUNG DES FLÄCHENWIDMUNGSPLANES NR. 4.0
Rechtsgrundlage StROG 2010 i.d.g.F. LGBI Nr. 117/2017
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Diese Urkunde wurde unt^rderGZ: 20/2018 am 20.04.2018 ausgefertigt.
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Beschluss des Gemei(
Gemäß § 38 Abs. 6
DATUM: 15.05.2018l

LAUFENDE NUMMER: 4.17

Maßstab 1:2.500
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